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Bürgermeisteramt 

 
 

 

 

Vorlage-Nr.: 306/2018 

Az.: FB 4 - Hr. Zangl 

Datum: 29.10.2018 

 
Sitzungsvorlage  
 

 

 
Gremium: Verwaltungs- und Finanzausschuss 
Am: 22.11.2018 

 
 
Betreff: 
Verabschiedung des durch die Firma Forplan erstellten Brandschutzbedarfsplans für die 
Stadt Kornwestheim 
 
Anlage(n): 
Mitzeichnung 
Anlage: Bedarfsplan (Aufgrund des Umfangs wird die Anlage 1x pro Fraktion in 
ausgedruckter Fassung verteilt) 
 
 
Beschlussvorschlag: 

Dem Gemeinderat zu empfehlen, die von der Firma FORPLAN erstellte 1. Fortschreibung 
des Brandschutzbedarfsplans für die Stadt Kornwestheim zu verabschieden. 
Die einzelnen Maßnahmen werden jeweils im Rahmen der Haushaltsplanung angemeldet, 
beraten und gesondert beschlossen. 
 
 
Beratungsfolge: 

Vorlage an zur  Sitzungsart Sitzungsdatum Beschluss 
Verwaltungs- und 
Finanzausschuss 

Vorberatung öffentlich 22.11.2018  

Gemeinderat Beschlussfassung öffentlich 29.11.2018  
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Haushaltsrechtliche Deckung 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
HHJ Produkt Bezeichnung 
2018 12 60 00 00 00 Brandschutz 
   
ab 2018 12 60 00 00 Brandschutz 
   
2020 12 60 00 00 Brandschutz 
   
2018 12 60 00 00 00 Brandschutz 
   
2020 12 60 00 00 Brandschutz 
   
2020 12 60 00 00 00 Brandschutz 
   
2018 12 60 00 00 00 Brandschutz 
 
Sachkonto Bezeichnung Erläuterung  Plan Betrag 
7831200 Erwerb bewegl. 

Vermögens-
gegenstände 

Die erforderlichen Finanzmittel zur 
Beschaffung eines 
Wechselladerfahrzeugs sind 
bereits im HH 2018/2019 
bereitgestellt. 

- 340.000,00 

     
7831200 Erwerb bewegl. 

Vermögens-
gegenstände 

Kontinuierliche Erneuerung der 
Einsatzkleidung; im HH 2018/2019 
sind bereits Finanzmittel 
bereitgestellt. 

- 8.000,00 

     
7831200 Erwerb bewegl. 

Vermögens-
gegenstände 

Bereitstellung für die (rechtlich 
vorgeschriebene) Einführung des 
Digitalfunks (noch nicht im 
Finanzplan enthalten) 

Außerpl. 60.000,00 

     
6811000 Einzahlungen 

aus 
Investitions-
tätigkeit 

Der Zuschuss des Landes zum 
Erwerb des 
Wechselladerfahrzeuges ist 
bereits im HH 2018/2019 enthalten 

- 59.000,00 

     
6811000 Einzahlungen 

aus 
Investitions-
tätigkeit 

Der Zuschuss des Landes für den 
Erwerb des HLF 
(Hilfeleistungslöschfahrzeuges) ist  
bereits im Finanzplan 2020 
enthalten 

- 90.000,00 

     
7831200 Erwerb bewegl. 

Vermögens-
gegenstände 

Die erforderlichen Finanzmittel zur 
Beschaffung eines HLF 
(Hilfeleistungslöschfahrzeuges) 
sind in der Finanzplanung für 2020 
bereits enthalten 

- 500.000,00 
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7831200 Erwerb bewegl. 
Vermögens-
gegenstände 

Die erforderlichen Finanzmittel zur 
Beschaffung eines Abrollbehälters 
für das Wechselladerfahrzeug sind 
bereits im HH 2018/2019 
bereitgestellt. 

- 100.000,00 

 
Deckungsvorschlag: 
 
Entfällt 
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Sachdarstellung und Begründung: 

 
Auf Beschluss des Verwaltungs- und Finanzausschusses wurde am 21.02.2013 die Firma 
FORPLAN GmbH-Forschungs- und Planungsgesellschaft für Rettungswesen Brand- und 
Katastrophenschutz – in Bonn mit der Fortschreibung der Untersuchung der Freiwilligen 
Feuerwehr Kornwestheim und der Erstellung einer Fortschreibung des 
Feuerwehrbedarfsplans beauftragt. 
 
Jede Gemeinde hat gemäß Feuerwehrgesetz auf ihre Kosten eine den örtlichen 
Verhältnissen entsprechende, leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu 
unterhalten. Zur Beurteilung des unbestimmten Rechtsbegriffs „leistungsfähige Feuerwehr“ 
werden allgemein anerkannte Regeln der Technik wie die "Hinweise zur Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehr" des Innenministeriums herangezogen. Sie sind die Basis für den von der 
Stadt im Jahr 2006 im Gemeinderat verabschiedeten Feuerwehrbedarfsplan. 
 
Der Brandschutzbedarfsplan dient als Planungsgrundlage zur Sicherung der besonderen 
Struktur der Feuerwehr für die Zukunft. Er ist Orientierungsgrundlage für künftige 
Entscheidungen bei der Feuerwehr.  
Der Brandschutzbedarfsplan stellt einen Rahmenplan dar, die darin enthaltenen 
Planungsziele, Investitions- und Sanierungsprogramme und die sächliche und personelle 
Ausstattung stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierung. Über deren Umsetzung wird im 
Rahmen der jeweiligen Etatberatungen und der mittelfristigen Finanzplanung entschieden. 
Der Brandschutzbedarfsplan enthält im Wesentlichen Erläuterungen zur Freiwilligen 
Feuerwehr Kornwestheim (Ist-Zustand, Leistungsfähigkeit, Aufgaben, Schutzzieldefinition 
und Struktur), eine Gefährdungspotentialanalyse der Stadt Kornwestheim (Risikopotential, 
Gefährdungsbetrachtung, Auftrittswahrscheinlichkeit sowie Gefährdungspotentialanalyse und 
Bewertung) und die daraus resultierenden Folgerungen für Organisation und Struktur der 
Feuerwehr Kornwestheim als Bedarfsplanung. In der Fortschreibung soll nun das 
beschlossene Schutzziel überprüft werden.  
 
In der jetzt vorliegenden 1. Fortschreibung des o.g. Feuerwehrbedarfsplans der Stadt 
Kornwestheim werden die Strukturen der Freiwilligen Feuerwehr erneut untersucht und die 
relevanten Einsatzdaten aus den Jahren 2014 bis 2016 ausgewertet. Insgesamt soll 
hierdurch ein vollständiger Überblick hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Freiwilligen 
Feuerwehr der Stadt gegeben werden.  
 
Die Fortschreibung hat zudem das Ziel, umfassende und begründete Informationen an die 
Entscheidungsträger von Verwaltung und Politik hinsichtlich des Risikopotenzials der Stadt, 
der Festlegung der Qualität der Gefahrenabwehr (Schutzzieldefinition) und der Organisation, 
Größe und Ausstattung der Feuerwehr zu geben. Die nächste Fortschreibung ist für das Jahr 
2021 vorgesehen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die finanziellen Auswirkungen für die kommenden Jahre sind zum größten Teil bereits im 
aktuellen Finanzplan dargestellt und fließen entsprechend in die nächste Haushaltsplanung 
ein.  
 
Zusätzlich müssen für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 60.000 € für die rechtlich 
vorgeschriebene Einführung des Digitalfunks im Feuerwehrdienst eingestellt werden. 
 
Der Bedarfsplan sieht eine kontinuierliche Erneuerung der persönlichen Schutzausrüstung 
(Einsatzkleidung) vor. Der Hersteller geht für die Einsatzkleidung von einer Lebensdauer von 
zehn Jahren aus. Zu diesem Zweck werden im Haushalt fortlaufende Mittel in Höhe von 
8.000 € für eine schrittweise Erneuerung bereitgehalten.  
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Im Hinblick auf den Fahrzeugbestand gibt die folgende Darstellung einen Überblick über die 
vorgesehenen Beschaffungen.  
 

Fahrzeug  Baujahr  Soll 
Zeitraum 

Beschaffung

Alter 
Fahrzeug  

Geplante 
Beschaffung  

Ersatzbe -
schaffung 

Zuschuss Kosten  
 

Löschfahrzeug 1993 2018/2019 25 2021 HLF / TLF 92.000 € 500.000 € 

Rüstwagen 1994 2018/2019 25 2019 Ersatzbeschaffung 
in Form des 

Wechsellader-
fahrzeugs mit 
Abrollbehälter 

Logistik  

65.000 € 360.000 € 

Gerätewagen 1993 2018/2019 26 2019 100.000 € 

Drehleiter 2003 2023/2024 20   254.000 € 675.000 € 

Hilfeleistungs-
löschfahrzeug 

1999 2024/2025 25   92.000 € 500.000 € 

 
 
Stellungnahme der Feuerwehr Kornwestheim:  
Der Feuerwehrausschuss sowie weitere Kameraden haben eine Arbeitsgruppe zur Kontrolle 
und Datenausarbeitung für die Fortschreibung gebildet. So konnten die benötigten Daten an 
die Firma Forplan übermittelt werden.  
Die Feuerwehr hat in ihrer Ausschusssitzung vom 06.04.2017 das Ergebnis der 1. 
Fortschreibung begrüßt und unterstützt die im Brandschutzbedarfsplan vorgeschlagenen 
Lösungen.  
Das vorgeschlagene Fahrzeugkonzept mit einem Wechselladerfahrzeug wurde mittlerweile 
beauftragt. 
 
Die nunmehr vorliegende 1. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan, einschließlich der 
vorgenannten Ergänzungen in Bezug auf das Fahrzeugkonzept, wurde mit der Verwaltung 
abgestimmt und wird von dieser befürwortet. 
 
Die wesentlichen Punkte der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes werden in der 
Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vorgestellt und erläutert. 
 
Herr Kommandant Häußler sowie sein Stellvertreter Herr Hofsäß, sind ebenfalls zur Sitzung 
eingeladen, um ggf. zu Fragen aus dem Gremium unmittelbar Stellung nehmen zu können. 
 
Die Verwaltung empfiehlt, die Ergänzung zum Feuerwehrbedarfsplan zu beschließen.  
 
 
 
 
 


